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Einleitung

Der Religionsunterricht steht wie kein anderes Schulfach im Fokus der öffent-
lichen Meinungsbildung.1 Mediale Berichterstattung über Akte von Terror und 
Gewalt, welche vermeintlich im Namen Gottes bzw. der Religion verübt werden, 
rücken spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf wich-
tige zivile und militärische Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika die 
Fragen nach der Stellung von Religion in der postsäkularen Gesellschaft im Allge-
meinen sowie speziell nach der Rolle von religiöser Bildung im öffentlichen Schul-
wesen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Kein anderes Schulfach wird so sehr von 
nationalen schulrechtlichen und religionsrechtlichen Regelungen, historisch-poli-
tischen Kontroversen, religionspädagogischen Diskursen sowie der gesellschaft-
lichen Zusammensetzung beeinflusst wie der konfessionelle Religionsunterricht. 

 1 Vgl. aus der reichen Diskussion bspw.: Humanistischer Pressedienst, „Religionsunterricht 
macht unmündig“. 17. Januar 2019. Verfügbar unter: https://hpd.de/artikel/religionsunterricht-
macht-unmuendig-16394. Zuletzt geprüft am 22. September 2022; Rheinische Post Online, 
Schulen in NRW: Rettet den Religionsunterricht! 29. Januar 2018. Verfügbar unter: https://
rp-online.de/nrw/landespolitik/schulen-in-nrw-rettet-den-religionsunterricht_aid-17790711. 
Zuletzt geprüft am 22. September 2022; Süddeutsche Zeitung, Glaube hat in der Schule nichts 
verloren – Religion aber sehr wohl. 17. Juni 2016. Verfügbar unter: http://www.sueddeutsche.
de/bildung/religionsunterricht-glaube-hat-in-der-schule-nichts-verloren-religion-aber-sehr-
wohl-1.3029254. Zuletzt geprüft am 22. September 2022; inFranken.de, Ist Religionsunter-
richt noch zeitgemäß? 25. Oktober 2017. Verfügbar unter: http://www.infranken.de/regional/
erlangenhoechstadt/ist-religionsunterricht-noch-zeitgemaess;art215,2983962. Zuletzt ge-
prüft am 22. September 2022; salto·bz, Den Religionsunterricht abschaffen! 25. Oktober 
2017. Verfügbar unter: https://www.salto.bz/de/article/25102017/den-religionsunterricht-
abschaffen. Zuletzt geprüft am 22. September 2022; domradio.de, Katholische Schule darf 
Teilnahme am Religionsunterricht verlangen. 3. November 2017. Verfügbar unter: https://
www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2017-11-03/katholische-schule-darf-teilnahme-
am-religionsunterricht-verlangen. Zuletzt geprüft am 22. September 2022; Spiegel Online, 
Privatsache, aber… Solange es christlichen Religionsunterricht an staatlichen Schulen gibt, 
sollte es auch muslimischen geben. 08. November 2017. Verfügbar unter: https://daily.spiegel.
de/meinung/muslimischer-religionsunterricht-eigentlich-privatsache-aber-a-47345. Zuletzt ge-
prüft am 22. September 2022; ZEIT Online, Religionsunterricht. Brauchen wir „Reli“ noch? 
26. Januar 2017. Verfügbar unter: http://www.zeit.de/2017/03/religionsunterricht-pflichtfach-
schulen-pro-contra-ethik. Zuletzt geprüft am 22. September 2022; derstandard.at, Schule 
ohne Religion? Keine gute Idee. 04. September 2017. Verfügbar unter: http://derstandard.
at/2000063589354/Schule-ohne-Religion-Keine-gute-Idee. Zuletzt geprüft am 22. September 
2022; Katholische Kirche Österreich, Appell an künftige Regierung: Religionsunterricht ab-
sichern. 15. November 2017. Verfügbar unter: https://www.katholisch.at/aktuelles/2017/11/15/
appell-an-kuenftige-regierung-religionsunterricht-absichern. Zuletzt geprüft am 22. Septem-
ber 2022; kurier.at, „Brauchen Religionenunterricht für alle“. 08. Januar 2017. Verfügbar unter: 
https://kurier.at/politik/inland/brauchen-religionenunterricht-fuer-alle/239.754.032. Zuletzt 
geprüft am 22. September 2022.
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Die Erteilung von Religionsunterricht im öffentlichen Schulwesen ist dabei aus 
historischer Perspektive ein europäisches Phänomen. Die Verhältnisbestimmung 
von Religion und (öffentlichem) Schulwesen ist Resultat der religionsrechtlichen 
Beziehungen zwischen den Religionsgemeinschaften und einem konkreten Staat 
sowie den jeweils im Hintergrund stehenden Auffassungen in allgemeiner Pädago-
gik und Theologie. Die Regelungen zum Religionsunterricht stehen in diesem Be-
ziehungsfeld, sind demzufolge in einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt und 
unterliegen einem stetigen Wandel. Die Beziehung zwischen Schule und Religion 
ist, wie diejenige nach dem grundsätzlichen Verhältnis von Religion und Staat, eine 
Frage der nationalen Souveränität. Schulischer Unterricht über Fragen religiöser 
Überzeugungen sowie religiösen Glaubens sind ein bedeutender Indikator für die 
Art und Weise, wie sich die Beziehungen zwischen Religion und Staat sowie zwi-
schen Schule und Religion innerhalb eines konkreten nationalen Rahmens grund-
sätzlich gestalten. So existiert in jedem europäischen Land eine je eigene und von 
den anderen Staaten unterschiedliche Regelung hinsichtlich der Implementierung 
von religiöser Bildung in das öffentliche Schulwesen und die Europäische Union 
verfolgt keinen einheitlichen Ansatz in der Frage des Religionsunterrichts in öf-
fentlichen Schulen. Religiöse Bildung ist aus Sicht des allgemein-schulischen Bil-
dungsauftrags unverzichtbar, jedoch ist aus dieser Feststellung noch keine Aussage 
über die Organisationsform dieser Bildung ableitbar.2

Bei aller Varianz der Erscheinungsformen des Verhältnisses von Religion und 
Staat in den verschiedenen europäischen Ländern sowie bei aller Unterschied-
lichkeit der Ansätze in den Fragen rund um Religion und Weltanschauung in den 
nationalen Bildungskonzepten, gestalten sich die Herausforderungen in der post-
säkularen Gesellschaft in Bezug auf die Rolle von religiöser Bildung im öffent-
lichen Bildungswesen in den verschiedenen Nationen ähnlich. Die zunehmende ge-
sellschaftliche Heterogenität bei gleichzeitiger Zunahme der Zahl von Menschen, 
die sich zu „keiner Religion“ bekennen,3 der Mangel an religiöser Beheimatung 

 2 Vgl. Jäggle, Martin, Zehn Thesen zum Diskurs um den (konfessionellen) Religionsunter-
richt in Österreich, in: öarr 58 (2011) 2–12, hier 8.
 3 Vgl. dazu die Ergebnisse der von Goujon / Jurasszovich / Potančoková für das Jahr 2016 vor-
genommenen wissenschaftlich fundierten Schätzung hinsichtlich der religiösen Zugehörigkei-
ten in Österreich: Goujon, Anne / Jurasszovich, Sandra / Potančoková, Michaela, Demographie 
und Religion in Österreich. ÖIF-Forschungsbericht. Szenarien 2016 bis 2046. Deutsche Zusam-
menfassung und englischer Gesamtbericht. Verfügbar unter: https://www.integrationsfonds.
at/fileadmin/content/AT/Fotos/Publikationen/Forschungsbericht/Forschungsbericht__
Demographie_und_Religion.pdf. Zuletzt geprüft am 22. September 2022. Zuletzt wurden im 
Rahmen der Volkszählung im Jahr 2001 genaue Daten über die Religionsbekenntnisse der Bür-
gerinnen und Bürger erhoben. Dadurch ergaben sich folgende Zusammensetzungen: 73,66 % 
der österreichischen Gesamtbevölkerung waren katholisch, 4,7 % evangelisch und 2,2 % or-
thodox. Alle weiteren Konfessionen rangierten unter der Marke von 1 %. Vgl. Potz, Richard, 
Staat und Kirche in Österreich, in: Robbers, Gerhard (Hg.), Staat und Kirche in der Europäi-
schen Union, Baden-Baden 22005, 425–453, hier 425; Rinnerthaler, Alfred, § 121 Kirche und 
Staat in Osterreich, in: HdbKathKR3, 1866–1887, 1867 f.; Die Daten sind einsehbar unter: 
Statistik Austria, Bevölkerung 2001 nach Religionsbekenntnis und Staatsangehörigkeit. Ver-
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unter Schülerinnen und Schülern, die Existenz starker muslimischer Minderheiten 
in vielen europäischen Ländern, eine manifeste religiöse Pluralisierung der Ge-
sellschaft durch die Anwesenheit unterschiedlichster religiöser Gruppierungen, 
die gegenwärtige Wechselbeziehung von Religion und Politik in verschiedenen 
internationalen Konflikten, Antisemitismus und Islamophobie sowie die Frage 
nach den Grenzen religiöser Ausdrucksfähigkeit im Bildungskontext sind Fragen, 
denen alle europäischen Gesellschaften gegenüberstehen.4 

Das Nebeneinander von unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen und areli-
giösen Überzeugungen führt zu einer Vielzahl von sozialen und politischen Her-
ausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben 
der Bürgerinnen und Bürger in dieser Heterogenität. Betroffen sind insbesondere 
die Bereiche der Elementarpädagogik5 sowie des Schulwesens, welche sich jeweils 
als gesellschaftlicher Mikrokosmos durch ein hohes Ausmaß an religiös-kultureller 
Heterogenität auszeichnen. Als Konsequenz steht der im öffentlichen österreichi-
schen Schulwesen erteilte Religionsunterricht in der Diskussion. Die gegenwärtige, 
konfessionell getrennte Organisationsform des Religionsunterrichts im öffent-
lichen österreichischen Schulwesen wird zunehmend begründungspflichtig, das 
Konfessionalitätsprinzip wird zusehends hinterfragt.6 Säkularisierung und Plura-
lisierung stellen den Religionsunterricht vor große Herausforderungen, wobei nicht 
verborgen bleibt, dass die Heterogenitätsdimension Religiosität zu den tendenziell 
marginalisierten Dimensionen des Schulwesens zu zählen ist.7 Bestrebungen, das 

fügbar unter: http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/
volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_
demographischen_merkmalen/022894.html. Zuletzt geprüft am 22. September 2022.
 4 Vgl. bspw.: Jozsa, Dan-Paul, Islam and Education in Europe. With Special Reference to 
Austria, England, France, Germany and the Netherlands, in: Jackson, Robert / u. a. (Hg.), Re-
ligion and education in Europe. Developments, contexts and debates. (Religious diversity and 
education in Europe 3), Münster / u. a. 2007, 67–85, hier 67; Lindner, Doris / Krobath, Thomas, 
Das Modell eines dialogisch-konfessionellen Religionsunterrichtes in Wien. Zentrale Ergeb-
nisse der Evaluation 2015/16, in: Lindner, Doris / Stadnik-Holzer, Elena (Hg.), Professionali-
sierung durch Forschung. Forschungsband 2016. (Schriften der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule Wien / Krems 14), Münster 2017, 227–266, 227 f.
 5 Vgl. insbesondere: Brandstetter, Bettina, Kulturen, Religionen und Identitäten aushan-
deln. Elementarpädagogik zwischen Homogenisierung und Pluralisierung (Interreligiöse und 
interkulturelle Bildung im Kindesalter 9), Münster / u. a. 2020; Brandstetter, Bettina, Orte der 
Kinder als Orte der Theologie. Kindergarten im Kontext kultureller und religiöser Vielfalt, 
in: ThPQ 169 (2021) 170–177; Brandstetter, Bettina, Kulturelle und religiöse Heterogenität im 
Kindergarten. Von der Notwendigkeit einer diskurssensiblen Elementarpädagogik, in: Hover-
Reisner, Nina / Paschon, Andreas / Smidt, Wilfried (Hg.), Elementarpädagogik im Aufbruch. 
Einblicke und Ausblicke. (Beiträge zur Bildungsforschung 6), Münster 2020, 113–128.
 6 Vgl. ausführlich: Klutz, Philipp, Religionsunterricht vor den Herausforderungen religiö-
ser Pluralität. Eine qualitativ-empirische Studie in Wien (Religious diversity and education 
in Europe 28), Münster 2015, 32–44.
 7 Vgl. Jäggle, Martin, Religiöse Pluralität als Herausforderung für Schulentwicklung, in: 
lebens.werte.schule. Religiöse Dimensionen in Schulkultur und Schulentwicklung. (Austria 
Erziehungswissenschaft 5), Wien / u. a. 2009, 265–280, 270–272.
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